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Auszug aus der TRBA 250 3.4.2 Beschreibung der Schutzstufen   

(2) Schutzstufe 2 
Tätigkeiten, bei denen 
– es regelmäßig und nicht nur in geringfügigem Umfang zum Kontakt mit potenziell infektiösem 
Material, wie Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen oder –gewebe kommen kann, oder 
– eine offensichtliche sonstige Ansteckungsgefahr, etwa durch eine luftübertragene Infektion oder 
durch Stich- und Schnittverletzungen besteht, sind in der Regel der Schutzstufe 2 zuzuordnen. Bei 
Tätigkeiten mit Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen, die bekanntermaßen Krankheitserreger der 
Risikogruppe 3(**) enthalten, ist anhand der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob eine Zuordnung 
der Tätigkeiten zur Schutzstufe 2 möglich oder ob im Einzelfall eine Zuordnung zur Schutzstufe 3 
erforderlich ist, z.B. bei Gefahr von Haut- oder Schleimhautkontaminationen durch Spritzer. 
Tätigkeiten, die der Schutzstufe 2 zugeordnet werden, sind z.B.: 
 
– Punktieren, Injizieren, Blutentnehmen, 
– Legen von Gefäßzugängen, 
– Entnehmen von Proben zur Diagnostik, 
– Endoskopieren/Zystoskopieren, 
– Katheterisieren, 
– Operieren, 
– Obduzieren, 
– Nähen und Verbinden von Wunden, 
– Intubieren, Extubieren, 
– Absaugen respiratorischer Sekrete, 
– Wechseln von Windeln und von mit Fäkalien verunreinigter Kleidung, 
– Waschen, Duschen, Baden inkontinenter Patienten, 
– Umgang mit fremdgefährdenden Menschen bei Gefahr von Biss- und Kratzverletzungen, 
– Zahnärztliche Behandlungen, 
– Annahme und Desinfektion von kontaminierten Werkstücken in Dentallaboratorien, 
– Umgang mit benutzten Instrumenten (Kanülen, Skalpelle), 
– Umgang mit infektiösen bzw. potenziell infektiösen Abfällen, 
– Umgang mit benutzter Wäsche von Patienten und Bewohnern (Ausziehen, Abwerfen, 
   Sammeln), die mit Körperflüssigkeiten oder -ausscheidungen behaftet ist, 
– Reinigen und Desinfizieren kontaminierter Flächen und Gegenstände, 
– Arbeiten an kontaminierten Medizinprodukten (inkl. medizinischer Geräte), Hilfsmitteln 
   (z.B. orthopädische Schuhe) und anderen Gegenständen, wenn diese 
   aufgrund mangelnder Zugänglichkeit oder anderer nachvollziehbarer Gründe 
   nicht vor Aufnahme der Tätigkeiten desinfiziert worden sind, 
– Spritzenwechsel in Drogenambulanzen. 

(3) Schutzstufe 3 
Tätigkeiten sind dann der Schutzstufe 3 zuzuordnen, wenn folgende Kriterien erfüllt 
sind: 
a) Es liegen biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 vor, die schon in niedriger 
Konzentration eine Infektion bewirken können  
oder 
es können hohe Konzentrationen von biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 
3 auftreten 
und 
b) es werden Tätigkeiten durchgeführt, die eine Übertragung möglich machen, z.B. 
Gefahr von Aerosolbildung, Spritzern oder Verletzungen. 
Dies gilt auch, wenn ein entsprechender Verdacht besteht. 
In Ausnahmefällen kann dies auch auf biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 
3(**) zutreffen (siehe auch Nummer 3.4.2 Absatz 2). 

(4) Schutzstufe 4 
Tätigkeiten im Rahmen der Untersuchung, Behandlung und Pflege von Patienten, die mit einem 
hochkontagiösen lebensbedrohlichen Krankheitserreger (biologischer Arbeitsstoff der Risikogruppe 4) 
infiziert sind, oder bei denen ein entsprechender Verdacht vorliegt, sind der Schutzstufe 4 
zuzuordnen. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4 sind z.B. Ebola-, Marburg- oder Lassaviren. 


